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Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2004/067
freigegeben am 12.03.2004

GB 3 Datum: 25.03.2004
Sachbearbeiter/in: Zech, Guido

Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für "Flächen nördlich
des Nethener Weges" im Ortsteil Hahn-Lehmden / Nethen

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium
Ö 19.04.2004 Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
N 20.04.2004 Verwaltungsausschuss
Ö 11.05.2004 Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Aufstellung einer Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) für „Flächen nördlich des Nethener Weges“ im Ortsteil Hahn-Lehmden / Nethen
wird gemäß § 1 Abs. 3 BauGB beschlossen.

2. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 13 Nr. 2 und 3  BauGB in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. §
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen werden auf der Grundlage dieser Beschluss-
vorlage, sowie der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen vom
19.04.2004 berücksichtigt.

3. Dem Entwurf einer Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB für „Flächen
nördlich des Nethener Weges“ im Ortsteil Hahn-Lehmden / Nethen nebst Begründung
wird zugestimmt.

4. Die bisherige Beschlussfassung wird bestätigt.

5. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht durchzuführen.

Sach- und Rechtslage:

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 10.02.2004 (Vorlage 2004/009)
fand in der Zeit vom 24.02.2004 bis 24.03.2004 die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Nr. 2
und 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB statt. Wesentliche Anregungen oder Bedenken haben
sich nicht ergeben. Der Abwägungsvorschlag ist als Anlage 1 beigefügt.
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Nähere Erläuterungen werden hierzu in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Um-
welt und Straßen durch das Planungsbüro NWP gegeben.

Da bei dieser Satzung das sogenannte vereinfachte Verfahren anzuwenden ist, kann bereits
nach nur einer Beteiligungsstufe der Satzungsbeschluss erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

1. Abwägungsvorschlag
2. Planzeichnung
3. Satzungstext


